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V

Vorwort zur 3.Auflage

Acht Jahre nach dem Erscheinen der 2. Auflage im Jahr 2009 liegt der Kommen-
tar zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG – nun in der dritten Auf-
lage vor.

Seit dem Inkrafttreten des ElektroG im März 2005 sind mittlerweile mehr als
zehn Jahre vergangen. Während dieses Zeitraums haben sich die eingeführten
Regelungen in der Praxis bewährt und in der Rechtsprechung wurde zu vielen
Auslegungsfragen des Gesetzes Stellung genommen. Im Laufe der Jahre wurden
mehrere Auseinandersetzungen zu Kernfragen des ElektroG, vor allem zum An-
wendungsbereich des Gesetzes, zur Form der Abholkoordination (z. B. Berechnung
der Abholverpflichtung, Berücksichtigung von Eigenrücknahmen) und der Regis-
trierung (z. B. markenbezogene Registrierung, Anforderung an die Garantie) einer
gerichtlichen Lösung zugeführt.

Mittlerweile wurde das ElektroG mit der Fassung vom 20.10.2015 (BGBl. I
S. 1739) neu erlassen. Die Regelungen wurden dabei umfassend überarbeitet. Den
Anstoß zu dieser Überarbeitung des ElektroG gab die Neufassung der WEEE-
Richtlinie vom 4.7.2012 (2012/19/EU), mit welcher unter anderem das Ziel ver-
folgt wurde, Verwaltungskosten beim Vollzug der Regelungen zu reduzieren, die
Sammel- und Wiederverwertungsraten zu erhöhen und Unklarheiten im Zusam-
menhang mit dem Anwendungsbereich der Richtlinie zu minimieren. Um die
Vorgaben der Richtlinie in das nationale Recht umzusetzen, entschied sich der
deutsche Gesetzgeber zu einer Neufassung des ElektroG. Dabei war erklärtes Ziel,
die bereits bewährten Erfassungs- und Entsorgungsstrukturen des bis dahin beste-
henden ElektroG beizubehalten und die Vorgaben der neuen WEEE-Richtlinie in
das bestehende Rechtssystem zu integrieren, ohne dabei die in der deutschen Ab-
fallwirtschaft erreichten Standards abzuschwächen. Mit der jüngsten inhaltlichen
Änderung durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des KrWG und des ElektroG
vom 27.3.2017 (BGBl. I S. 567) wurden die §§ 17 und 45 geändert. Neben einer
Klarstellung, was unter „haushaltsüblichen Mengen“ zu verstehen ist, wurde der
Verstoß gegen die Rücknahmepflicht des Vertreibers in den Katalog der Ordnungs-
widrigkeiten aufgenommen.

Die vorliegende 3. Auflage bildet diese neuen Entwicklungen ab und erläutert
die überarbeiteten Vorschriften eingehend. Wie in den Vorauflagen wird daneben
auch die praktische Umsetzung der Gesetzesanforderungen analysiert und bewer-
tet. Die umfangreiche Rechtsprechung der vergangenen Jahre wurde eingearbeitet.
Rechtsprechung und Schrifttum konnten bis Mitte April 2017 berücksichtigt wer-
den.

Für die vielfältige Unterstützung bei der Erstellung des Manuskripts bedanken
wir uns bei Ref. iur. Anna Deborah Fink, Ref. iur. Katharina Fleischer, Ref. iur.
Marten Franke, Ref. jur. Julien Steinbach, Ass. jur. Hauke Tammert und Ref. jur.
Clara Thiemann.

Köln im Mai 2017 Dr. Ludger Giesberts
Dr. Juliane Hilf
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